
Begründung: 
Die Situation der PiA vor allem in dem Ausbildungsabschnitt „Praktische Tätigkeit“ ist im 

Hinblick auf angemessene Ausbildungsbedingungen zu beleuchten. Dieser Ausbildungsabschnitt 

umfasst 1.800 Stunden, die in mindestens eineinhalb Jahren in einer psychiatrischen Klinik oder 

psychosomatischen Einrichtung abgeleistet werden müssen. Dass dabei weder eine Vergütung 

noch eine Aufwandsentschädigung selbstverständlich ist, wird von Betroffenen aufgrund dieser 

Notwendigkeit akzeptiert, muss aber nicht im Interesse eines fairen Ausbilders liegen. Inwieweit 

hier für die LVR-Kliniken Handlungsoptionen bzw. –bedarf besteht, soll durch den Antrag 
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Krankenhausausschuss 3 04.03.2013 Beschluss

Krankenhausausschuss 1 05.03.2013 Beschluss

Krankenhausausschuss 4 06.03.2013 Beschluss

Krankenhausausschuss 2 07.03.2013 Beschluss

Gesundheitsausschuss 08.03.2013 Beschluss

Tagesordnungspunkt: 

Psychotherapeutinnen und -therapeuten in Ausbildung an LVR-Kliniken  

Beschlussvorschlag: 

Die Klinikvorstände werden gebeten, über die Praxis der Beschäftigung von 

Psychotherapeutinnen und -therapeuten im Ausbildungsabschnitt „Praktische Tätigkeit“ (PiA), 

insbesondere im Hinblick auf Einarbeitung, Supervision, Einsatz in der Behandlung, 

Aufwandsentschädigungen bzw. Vergütungselemente, Urlaubsregelung und Abrechenbarkeit 

von Leistungen, zu berichten. 

Der Klinikverbund wird gebeten zu prüfen, inwieweit eine Vereinheitlichung im Hinblick auf 

Aufwandsentschädigungen (Fahrtkosten, Verpflegung etc.) bzw. die PiA-Ausbildung 

ergänzende Minijobs (mit der Möglichkeit der Abrechenbarkeit von Leistungen) als 

Verbundziel sinnvoll und im Rahmen vorausschauender Personalentwicklung von Bedeutung 

ist, und hierzu nach Auswertung der Berichte aus den Kliniken entsprechende Vorschläge 

vorzulegen. 



beleuchtet werden. 
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